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Mitglieder-Info Nr. 64/2009 

Kosten für den Aufenthalt in einer Pflegeeinrichtung im europäischen Ausland 
hier: Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 16.07.2009 (Anlage) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Bayerische Landessozialgericht hatte in einem Verfahren über die Kostenerstat-
tung für Sachleistungen bei der vollstationären Pflege dem Europäischen Gerichts-
hof verschiedene Fragen vorgelegt, die mit dem o. a. Urteil nunmehr beantwortet 
wurden. 

Dem Verfahren lag folgender Sachverhalt zu Grunde: 

Die inzwischen verstorbene Klägerin war gemeinsam mit ihrem Ehemann in 
Deutschland pflegeversichert und bezog Leistungen aus dieser Versicherung. Da 
der Ehemann beabsichtigte, sich beruflich nach Österreich zu orientieren, wechselte 
die Klägerin in ein in Österreich staatlich anerkanntes Pflegeheim. 
Ihren Antrag an die Beklagte Deutsche Pflegekasse auf Leistungen zur vollstationä-
ren Pflege in diesem Pflegeheim lehnte die Beklagte ab, da das österreichische 
Recht für derartige Pflegeleistungen keine Sachleistungen vorsehe. Es bestehe le-
diglich ein Anspruch auf Auszahlung des deutschen Pflegegeldes. Die Klage war 
aber auf die Erstattung der höheren Kosten der Sachleistung gerichtet. 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesverwaltungsamt Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, 
Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg
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Der EU-GH hat nunmehr entschieden, dass ein Versicherter einen Anspruch auf 
Kostenerstattung für Sachleistungen bei der vollstationären Pflege verlieren kann, 
wenn diese Person aus einem deutschen Pflegeheim in eine Einrichtung im EU-
Ausland wechselt. 

Alles Nähere zu den Fragen und zur Begründung entnehmen Sie bitte dem beige-
fügten Urteil. 

Hinweis:
Das offiziell verbreitete Urteil ist im Übrigen nicht anonymisiert.  

Mit freundlichem Gruß 
gez.: 
Bernd Finke 


